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ZERTIFIKAT
schweißen von schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen

nach EN 15085-2

Dem Betrieb STECK Ferdinand Maschinenfabrik AG

Bahnhofstrasse 3

3533 Bowil
Schweiz

wird bescheinigt, dass er geeignet ist Schweißarbeiten auszuführen für den Geltungsbereich der:

Zertilizierungsstufe CLI nach EN 15085-2

Anwendungsgebiet: . Neubau von Bauteilen von Schienenfahzeugen
I nstandsetzung von Schienenfahzeugen
Konstruktion und Herstellung von Spezialfahzeugen

Geltungsbereich

(Fortsetzung: s¡ehe Rückse¡te)

verantwortliche Schweißaufsichtsperson: Anja König (lWE) [extern]
g leich berechtigter Vertreter:

Vertreter: Hans-Rudolf Steck (lWS)

Zertifikat Nr.: SVS/1508S/CL1t003t4t09

Gültigkeitszeitraum: vom 03.07.2018 bis 27.07.2021

Ausgestellt am: 03.07.2018
Auditor: WILKE
Allgemeine Bestimmungen (siehe Rückseite)

geb.:02.01.1977

14.12.1960

Grütter
Leiterin der HZS

Schweißprozess
nach EN ISO 4063

Werkstoffgruppe
nach CEN ISO/TR 15608

Abmessungen Bemerkungen

111 1.2t8.1
1.2

t=3-7.2mm
t=5-30mm

FW

135 1.2t5.1
2.',|

1.2

t=3-20mm
t=3-24mm
t=3-30mm

141t111 1.2t8.1 t=3-7.2mm FW
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Zertifikat Nr. : SVS/1 5085/CL1 /00314109

Fortsetzung des Geltungsbereiches
Schweißprozess
nach EN ISO 4063

Werkstoffgruppe
nach CEN ISO/TR 15608

Abmessungen Bemerkungen

141 12 t=3-12mm FW

Allgeme¡ne Bestimmungen
entsprechend EN 15085-2

Widerruf des Zertifikats
Die Nationale SicherheitsbehÖrde oder die Hersteller-Zertifizierungsstelle, die dieses Zertifikat
ausgestellt hat, können das Zertifikat widerrufen, wenn:

- berechtigte Zweifel an der bedingungsgemäßen Ausführung von Schweißarbeiten nach den
genannten Normen bestehen,

- berechtigte Zweifel an der ordnungsgemåßen Schweißaufsicht entsprechend den genannten Normen
bestehen,

- keine anerkannte Schweißaufsicht mehr vorhanden ist,

- keine gültigen Prüfungsbescheinigungen der Schweißer und Schweißpersonale nach den genannten
Normen vorliegen,

- nicht geprüfte Schweißer oder Schweißpersonale mit Schweißarbeiten im Rahmen der genannten
Normen betraut wurden,

- andere Voraussetzungen nach den genannten Normen nicht mehr erfüllt sind,

- der Hersteller-Zertiflzierungsstelle die Möglichkeit der jährlichen Übenryachung verweigert wurde,

- der Schweißbetrieb auf das Zertifikat verzichtet.

Der Widerruf ist der Hersteller-Zertifizierungsstelle vom Schweißbetrieb schriftlich zu bestätigen. Die
Nationale Sicherheitsbehörde ist durch die Hersteller-Zertifizierungsstelle zu benachrichtigen.

Falls ein gültiges Zertifikat verlängert werden soll, ist mindestens zwei Monate vor dem Ablauf der
Geltungsdauer beider Hersteller-Zertifizierungsstelle die Verlängerung zu beantragen.

Verteiler:
1. Antragsteller

2. Akte
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